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Verhältnis von Kirche und Staat in
Württemberg

Die Weimarer Reichsverfassung löste das Staatskirchentum in

Württemberg ab. Fortan waren die Kirchen Körperschaften des

öffentlichen Rechts, die innerlich autonom war, auf vielen Gebieten aber

mit dem Staat zusammenarbeitete und von diesem weiter finanzielle

Zuwendungen erhielt. Über zwei Drittel der Bevölkerung des Landes

waren weiterhin evangelisch (68 Prozent im Jahr 1925).

Ab 1918 wurden katholische Männerorden in Württemberg wieder

zugelassen und es ließen sich u. a. Redemptoristen, Franziskaner

und Benediktiner nieder. Die Caritas baute Kindergärten und bildete

Säuglingspflegerinnen und Kindergärtnerinnen aus und insbesondere

die Kolpingvereine konnten ihre Zahl mehr als verdoppeln. Die

Zentrumspartei war an allen württembergischen Regierungen der

Weimarer Republik beteiligt. Am 3. März 1924 erließ der Staat ein

einseitiges Kirchengesetz. Pacellis Versuch, ein württembergisches

Konkordat auszuhandeln, scheiterten. In Bezug auf die Tübinger

katholische Fakultät und die Bischofsernennungen orientierte sich

der Staat weiterhin an den Bullen "Provida solersque" (1821) und "Ad

dominici gregis custodiam" (1827).
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